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Betreff: 
Antrag 1677/2019 der CDU, FW, ÖDP des Ortsbeirates Mainz-Hechtsheim: Einrichtung eines 
verkehrsberuhigten Bereiches „Froschmarkt„ 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 10.06.2020 
 
gez. Eder 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 
 
Mainz, 10.06.2020 
 
gez. Ebling 
 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim sowie Verkehrsausschuss empfehlen dem Stadtrat, das Einver-
nehmen zur Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches für die Straße „Froschmarkt“ zu ge-
ben.  
 
Der Stadtrat erteilt das Einvernehmen gemäß § 45Abs. 1b S. 2 StVO zur Einrichtung eines ver-
kehrsberuhigten Bereiches für die Straße „Froschmarkt“. 
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Sachverhalt: 
 
Die Straße „Froschmarkt“ verfügt über eine sehr geringe Breite, sodass keine Gehwege vorhan-
den sind. Die Zufahrt aus der Grauelstraße ist bereits mit Verkehrszeichen 250 der Straßenver-
kehrsordnung (Durchfahrt verboten) und dem Zusatz Anlieger frei versehen, um die Anzahl der 
durchfahrenden Fahrzeuge zu reduzieren. Die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge und Müllfahrzeu-
ge ist durch die baulichen Gegebenheiten sehr begrenzt und wird durch parkende Fahrzeuge wei-
ter erschwert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten sind die Kriterien der StVO zur Einrichtung 
eines verkehrsberuhigten Bereiches erfüllt.  
 
Die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereiches dient einerseits zur Verkehrsberuhigung 
aufgrund der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit und andererseits zur Ordnung des ruhen-
den Verkehrs, da das Parken nur noch in gekennzeichneten Flächen zulässig ist. Mögliche Beein-
trächtigungen von Rettungsfahrzeugen und der Abfallentsorgung werden hierdurch deutlich ver-
ringert.  
 
Die notwendige Anordnung zur Kennzeichnung von verkehrsberuhigten Bereichen trifft die Stra-
ßenverkehrsbehörde gemäß § 45 Abs. 1 b Nr. 3 i. V. m. S. 2 der Straßenverkehrsordnung im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde. 
 
 
Lösung: 
Die Straße „Froschmarkt“ wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Hierdurch darf nur 
noch in Schrittgeschwindigkeit gefahren und in gekennzeichneten Flächen geparkt werden.  
 
Alternativen: 
Keine 
 
 
Ausgaben/Finanzierung: 
Das vorhandene Verkehrszeichen 250 StVO ist gegen das Verkehrszeichen 325 StVO auszutau-
schen. Aufgrund der Verwitterung ist das derzeit vorhandene Verkehrszeichen für einen Aus-
tausch im Rahmen der laufenden Unterhaltung vorgesehen. Es entstehen keine zusätzlichen Kos-
ten.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine 
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